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Würzburg, 07.07.2006
Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg

Pressemitteilung

Meldeauflage für sog. Hooligan rechtmäßig
Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Würzburg hat in einem Beschluss vom 20. Juni 2006 die gegenüber einem Mitglied der Nürnberger Hooligan - Szene vom zuständigen Landratsamt für den Zeitraum der Fußball - WM 2006 verfügte Meldeauflage (täglich morgens zwischen 7.00 und 9.00 Uhr, abends zwischen 17.00 und 19.00 Uhr) bestätigt. Die vorliegenden Erkenntnisse rechtfertigten die Annahme einer konkreten Gefahr, der Antragsteller werde im Zuge einzelner Spiele der Fußball-WM Straftaten durch eine gewalttätige Teilnahme an Ausschreitungen unter sog. Hooligans begehen. Dass er bisher nicht wegen begangener Gewalttätigkeiten nicht vorbestraft sei, sei nicht maßgeblich, sondern der sog. Hooliganszene angehöre, die regelmäßig bei Fußballspielen durch Gewaltbereitschaft auffalle, wozu schon die Gegenwart von Gleichgesinnten beitrage. Die von sog. Hooligans begangenen Straftaten zeigten ein typisches Erscheinungsbild und stellten sich als Deliktstyp dar, der aus einer homogenen Gruppe heraus initiiert und gesteigert werde.
Soweit aber ein Zwangsgeld bei Verstößen gegen die Meldeauflage von „jeweils“ 250 € angedroht werde, sei der Bescheid rechtswidrig, da die gleichzeitige Androhung mehrerer Zwangsmittel unzulässig sei (Art. 36 Abs. 6 Satz 2 VwZVG).
Die Entscheidung wurde bisher nicht angefochten..

(VG Würzburg, B. v. 20.6.2006, Nr. W 5 S 06.596)
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